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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Jutta Widmann, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thors-
ten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Jo-
hann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, 
Peter Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Mi-
chael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt,  
Dr. Karl Vetter, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Wochenarbeitszeit in der Gastronomie 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit im Ho-
tel- und Gaststättengewerbe sowie im Schaustellerge-
werbe einzusetzen. Dabei ist auf eine Wochenhöchst-
arbeitszeit nach Art. 6 der EU-Richtlinie 2003/88/EG 
anstatt der derzeit gültigen, täglichen Höchstarbeits-
zeit hinzuwirken. 

Begründung: 

Gerade in der Gastronomie gerät die unflexible, tägli-
che Höchstarbeitszeit zunehmend zum Hemmschuh 
in der Praxis. Durch die starre, tägliche Höchstar-
beitszeit von regelmäßig acht, im Ausnahmefall ma-
ximal zehn Stunden wird vielen Menschen die Mög-
lichkeit verwehrt, sich neben ihrem „normalen“ Beruf 
abends noch etwas dazuzuverdienen. Zudem bereitet 
es enorme Schwierigkeiten, wenn z.B. eine Hochzeit 
doch einmal eine Stunde länger gehen soll, der Gas-
tronom aber wegen des Arbeitszeitgesetzes seine 
Mitarbeiter nach Hause schicken muss, da er ansons-
ten empfindliche Strafen zu erwarten hat. Der Kon-
trolldruck auf die gastronomischen Unternehmer ist 
seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns erheb-
lich gestiegen. Mögliche Ausnahmeregelungen sind 
zu unflexibel und erfordern erheblichen bürokrati-
schen Mehraufwand. 

Auch in anderen Berufsfeldern wie im medizinischen 
Bereich, der Pflege oder im öffentlichen Dienst gelten 
flexiblere Regelungen, die ein reibungsfreies Funktio-
nieren unserer Gesellschaft ermöglichen. Auch die 
Gastronomie- und Hotelbranche versorgt täglich Milli-
onen von Menschen in Deutschland. Deshalb muss 
auch für diesen Bereich eine praxistaugliche Rege-
lung gefunden werden. Eine Regelung laut EU-Ar-
beitszeitrichtlinie, nach der „die durchschnittliche Ar-
beitszeit pro Siebentageszeitraum 48 Stunden ein-
schließlich der Überstunden“ bei Einhaltung der Min-
destruhezeiten nicht überschritten werden darf, würde 
flexible und praxisgerechte Arbeitszeiten in Einklang 
mit dem Schutz der Arbeitnehmer bringen. Dies ist 
auch eine Forderung der Arbeitnehmerseite, beson-
ders in der Gastronomie. Hier gibt es viele Mitarbeiter, 
die z.B. gerne an zwei Tagen in der Woche etwas 
länger arbeiten würden, um dafür an anderen Tagen 
frei zu haben. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Jutta Widmann u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/16786 

Wochenarbeitszeit in der Gastronomie 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Gabi Schmidt 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 73. Sit-
zung am 26. Oktober 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie hat den Antrag in sei-
ner 76. Sitzung am 30. November 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Jutta 
Widmann, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof.  
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/16786, 17/19344 

Wochenarbeitszeit in der Gastronomie 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal­

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI­

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Kollegen sind nicht anwesend; dann 

hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
119. Plenum, 12.12.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 119. Vollsitzung am 12. Dezember 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/16786 vom 09.05.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/19344 des SO vom 30.11.2017
	Beschluss des Plenums 17/19691 vom 12.12.2017
	Plenarprotokoll Nr. 119 vom 12.12.2017

